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§181
Bestrafung von verbrecherischem Diebstahl 

und Betrug zum Nachteil
persönlichen oder privaten Eigentums

(1) Verbrecherischer Diebstahl oder Be
trug wird mit Freiheitsstrafe von zwei bis 
zu zehn Jahren bestraft. Einen verbreche
rischen Diebstahl oder Betrug begeht, wer

1. eine schwere Schädigung des persön
lichen oder privaten Eigentums verursacht;

2. die Tat zusammen mit anderen aus
führt, die sich unter Ausnutzung ihrer be
ruflichen Tätigkeit oder zur wiederholten 
Begehung von Straftaten gegen das Eigen
tum zusammengeschlossen haben;

3. wiederholt mit besonders großer In
tensität handelt;

4. die Tat ausführt, obwohl er bereits 
zweimal wegen Diebstahls oder Betruges 
zum Nachteil sozialistischen oder persön
lichen oder privaten Eigentums oder Heh
lerei oder einmal wegen Raubes oder Er
pressung mit Freiheitsstrafe bestraft ist.

(2) Ist die Tatbeteiligung nach Absatz 1 
Ziffer 2 von untergeordneter Bedeutung, 
kann die Bestrafung nach § 180 erfolgen.

§182
Untreue

(1) Wer die ihm kraft Gesetzes, staat
lichen Auftrages oder Vertrages einge
räumte Befugnis, persönliches oder priva
tes Eigentum anderer zu verwalten, zu de
ren Nachteil mißbraucht, um sich oder an
dere zu bereichern, wird mit Geldstrafe,

Verurteilung auf Bewährung oder mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft

(2) Wer durch die Untreue einen er
heblichen Vermögensschaden verursacht 
oder die Tat unter anderen erschwerenden 
Umständen begeht, wird mit Freiheits
strafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren 
bestraft.

§183
Vorsätzliche Sachbeschädigung

(1) Wer vorsätzlich und rechtswidrig 
fremde Sachen, die persönliches oder pri
vates Eigentum sind, zerstört, vernichtet, 
beschädigt oder unbrauchbar macht, wird 
von einem gesellschaftlichen Organ der 
Rechtspflege zur Verantwortung gezogen 
oder mit öffentlichem Tadel, Geldstrafe, 
Verurteilung auf Bewährung oder mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§184
Verbrecherische Sachbeschädigung

Verbrecherische Sachbeschädigung wird 
mit Freiheitsstrafe von zwei bis zu acht 
Jahren bestraft. Eine verbrecherische Sach
beschädigung begeht, wer

1. vorsätzlich einen schweren Schaden 
verursacht;

2. die Tat ausführt, obwohl er bereits 
zweimal wegen Beschädigung sozialisti
schen Eigentums, Sachbeschädigung oder 
wegen Rowdytums mit Freiheitsstrafe be
straft ist.

7. Kapitel
Straftaten gegen die allgemeine Sicherheit

1. A b s c h n i t t  
Brandstiftung 

und andere gemeingefährliche Straftaten

§185
Brandstiftung

(1) Wer vorsätzlich Wohnstätten, Be
triebe, Betriebs- oder Verkehrseinrichtun
gen oder andere Bauwerke, Lagervorräte, 
landwirtschaftliche Erzeugnisse oder Kul
turen, Wälder oder forstwirtschaftliche 
Kulturen in Brand setzt'oder durch Feuer 
oder Explosion vernichtet oder beschädigt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu acht Jahren

oder mit Verurteilung auf Bewährung be
straft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer vorsätz
lich andere Gegenstände in Brand setzt 
oder durch Feuer oder Explosion vernichtet 
oder beschädigt und dadurch fahrlässig 
eine Gemeingefahr verursacht.

(3) Der Versuch ist strafbar.

§186
Schwere Brandstiftung

Schwere Brandstiftung wird mit Frei
heitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.


